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1. Für den Fall einer territorial-politischen Um-
gestaltung in den zu den baltischen Staaten

(Finnland, Estland, Lettland und Littauen)
gehörenden Gebieten bildet die nördliche
Grenze Litauens zugleich die Grenze der
Interessensphäre Deutschlands und der
UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens
am Wilnaer Gebiet beiderseits anerkannt.

2. Für den Fall einer territorial-politischen Um-
gestaltung der zum polnischen Staat gehören-
den Gebiete werden die Interessensphären
Deutschlands und derUdSSR ungefähr durch
die Linie der Flüsse Pissa, Narew, Weichsel
und San abgegrenzt. Die Frage, ob die beider-
seitigen Interessen die Erhaltung eines unab-
hängigen polnischen Staates erwünscht er-
scheinen lassen und wie dieser Staat abzu-

grenzen wäre, kann endgültig erst im Laufe
der weiteren politischen Entwicklung geklärt
werden. In jedem Falle werden beide Regie-

rungen diese Frage im Wege einer freund-
schaftlichen Verständigung lösen.

3. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von
sowjetischer Seite das Interesse an Bessara-
bien betont. Von deutscher Seite wird das völ-
lige Desinteresse an diesen Gebieten erklärt.

4. Dieses Protokoll wird von beiden Seiten
streng geheim behandelt werden.

Moskau, den 23. August 1939

F«/- c//<? r/euttc/re Fe/'c/wreg/erang; v. F/èèen/rap

/« KV/mac/U r/er F<?g/<?/w(g r/er fMSlSTU A/o/o/ow

Das unter Verletzung bestehender Verträge ge-
schlossene Zusatzprotokoll vom 23. August
1939 zum Hitler-Stalin-Pakt, mit dem osteuro-
päische Völker verschachert und dem selbst-
süchtigen Machtstreben von zwei Grossen
geopfert wurden, steht als erschreckendes
Mahnzeichen der Verletzung der Grundsätze
von Treu und Glauben unter den Völkern über
dem Anfang des Zweiten Weltkriegs. Von sowje-
tischer Seite wurde die Existenz dieses Zusatz-
Protokolls bis vor kurzer Zeit bestritten. In den
Archiven des Kremls soll es unauffindbar sein.
Von einem Angehörigen des deutschen Wider-
stands wurde jedoch das Dokument seinerzeit
fotokopiert und der britischen Regierung zuge-
spielt. Damit liegt es zur Zeit wenigstens in Ko-
pie vor. Im heutigen Glasnost-Zeitalter wird es

nun auch von der Regierung der UdSSR aner-
kannt - seine Richtigkeit ergibt sich auch aus
rein sachlichen Gründen.

In der jüngsten Zeit sind es vor allem die balti-
sehen Staaten, deren Schicksal im Zusatzproto-
koll bestimmt worden ist, die sich eingehend mit
dem folgenschweren Dokument befassen, das

seine Gültigkeit über das Hin und Her des Krie-
ges bewahrt hat. Sie bestreiten die rechtliche
Gültigkeit einer Regelung, die ohne ihr Zutun
getroffen wurde und deren seinerzeitige Be-

gründung längst weggefallen ist. Der heutigen
Kreml-Führung harrt hier eine schicksalsschwe-
re Entscheidung.

Sie lesen im nächsten <Der Fourier)

Die November-Ausgabe steht ganz im Zeichen
von «DIAMANT» und deram 26. 11. 89 stattfin-
denden denkwürdigen Abstimmung. Sachlich
möchten wir noch einmal kurz auf die verschie-
denen Sachverhalte eingehen und unsere Leser

zur Teilnahme an der Abstimmung aufrufen.

Der Fachartikel dieser Ausgabe wird sich den
Land- und Sachschäden widmen. Aus den Jah-
resberichten des Oberfeldkommissärs der ver-
gangenen Jahre möchten wir einige Rückschlüs-

se auf ein mögliches Fehlverhalten der Quartier-
meister und Fouriere während Militärdienstlei-
stungen ziehen. Selbstverständlich geben wir
auch Hinweise, wie der hellgrüne Funktionär
positiv zur Vermeidung von Land- und Sach-
Schäden auf die Truppe einwirken kann.

Weitere Erfahrungen von Anwendern der EDV-
Software «FOURPACK» und Tips der Projekt-
leitung für die Benutzer hoffen wir ebenfalls im
November publizieren zu können.
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